
6Beruisg
„Friedensabkommen der schweizerischen Maschinenindustrie 1954

Von A  [0)

Nach den schweren Krisenzeiten der dreißiger Jahre und angesichts der
Verdüsterung des politischen Hor1izontes traten der Schweiz 1937 die
Beteiligten der Schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie, Arbeit
geberverband und Gewerkschaften, das 1 der schweizer1-
schen Sozialgeschichte berühmt gewordene sogenannte „Friedensabkommen.“

schließen. Das Abkommen wurde 7Zuerst 1937 probeweise für Z we1 Jahre
getroffen, dann aber 1939, 1944 und 1949 J6 füntJ verlängert,
daß NUu bis Zzum 19Julı 1954 eltung bleibenwird.
Dieses Abkommen ist mehrtacher insıcht bedeutsam. Stellt doch

grundsätzlich Wegder Klassenauseinandersetzung dar: der
sich offenbar für Arbeitgeberschaft W1C Arbeitnehmerschaft als derart
richtig und vorteilhaft CrWI1ES! hat, daß die Verlängerung beiden Seiten.
gewünscht Sommer 1949 welt- un: wirtschafts
politisch völligunübersichtliche Periode hinein fast unverändert Vorge-
NOomMmMeEN wurde,während(wenigstens 1 der Schweiz) e1n EINZISET Tarıf-
vertrag (Gesamtarbeitsvertrag) EC1NC solche Stabiliıtät un Dauer aufzu-
e15e1 hat

Vorgeschichte
Es dürfte lehrreich SC1N, kurz die Geschichte dieses Abkommens 7

skizzieren, dabei die runde liegenden Überlegungen auft beiden
Seiten darzulegen, und annn auf den Inhalt näher einzugehen.

Die Maschinen- un Metallindustrie nımmt innerhalb der schweizer1i-
schen Volkswirtschait bedeutende Stellung 1:  - Sie beschäftigt run
bis 75 TPOZ der Fabrikarbeiterund stellt ber 25 TOZ. des schweizerischen
Exportes. Man schätzt, daß innerhalb dieser Industrie GE ZZ0 1O7Z der
Beschäftigten für den Export tätig sind Diese Exportabhängigkeit hat
so719] gesehen doppelte Wirkung Einerseits war CS infolge der inter

nationalen Konkurrenzverhältnisse oft auch beim besten Wıillen nıcht :mMOoS-
lich, alle berechtigten Wünsche der Arbeiterschaft erfüllen. Das
schärfte die Spannung mehr, als geradedie maschın nındustriellen.
Unternehmer ihrerse1its sehr oft Menschenar die harten Lebens
kamp{f selber art geworden und vielleicht manchmal ber Gebühr
den „Herrn Hause‘“ spielten. Anderseits aber wurdezunächst dieFüh-
rerschaft der Arbeiter, dann diese selbst, 1MMer mehr wirtschaftlichem
Denken ETZOSCH, mehr ıhr Schicksal mMI1t dem allgemeinen Gang der
Wirtschait verknüpft W4  z

In den ersten anderthalb Jahrzehnten nach dem erst: WeltkriegbisZUF.
Weltwirtschaftskrise VO:  [ 1930—35 hatte das Gewerkschaftswesen
mächtigen Aufschwung ZENOMMEN,Sein Programm ar aber be1 den. mäch-
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t1gsten, den soz1alistischen Gewerkschaften noch INCLr auf den Klassen-
kamp{f gegründet und irug die "Iradition und Spuren der revolutionären
Epoche der Bewegung sich, die Haltung des liberalen Unter-
nehmertums un der lang]jährige erbitterte Kampf{ Anerkennung und
Erfolg nıcht unbeteiligt Aaren Das Unternehmertum war SCINETSEITS Zzum

“Deil A4US Überlieferung, Zum e1l Gegenwehr dıie Angriffe der
Gewerkschaften nıcht mıinder Klassenkampfgedanken befangen und
konnte sich UUr schwer mi1t dem Gedanken vErIrau machen, da{ß
Tages doch mit CC Organisationen ZuUusammen arbeıiten wäre, dıe S1LC

als iıhre Feinde betrachteten Kampfmailßnahmen WI1C andern Län-
ern auf beiden Se1iten der Tagesordnung und wurden noch er
Krisenzeıt VO)  aD E, die ohnehın vermehrte Spannungen sich
Lrug, ausgiebig verwendet Ks sche1int daß aber gerade dıe Erfahrungen
dieser schweren Jahre auf beiden Se1ten die Erkenntnis reiten lıeßen, tür
die dıe christliche Soziallehre ] schon lange, bisher mMEe1s vergeblich
worben hatte daß ‚„„Friede ernährt Unfriede verzehrt ) daß Streit und
Streik selbst be1 gunstigem Ausgang, dıe Wırtschait schwächt und das
Sozialprodukt das eventuell verteilen Wartc, 11LUr verkleinert und daß
dies, 7zumal C111r ter schwerster Konkurrenz stehenden Exportindu-
STr  9 Nur Zum Schaden für allıe Beteiligten gereichen könne

D1iese Erkenntnis dämmerte ”7uerst den Spitzen der beiderseitigen
erbände S1e haben sıch MI1t un Zähigkeit grolße Widerstände

ihren C  (  CN Reihen durchgesetzt ach Ablauft der Krisenperiode
als InNalil darangıng, dıe Scherben 7zusammenzulesen und NCU. aufzubauen I
sSsamme  uftfreten und das Friedensabkommen schließen Es mMu 16

kannt werden, daß 1e6Ss ohne den persönlichen Einsatz VO  $ Konrad Ilg,
Präsident des (sozialistischen) Metallarbeiterverbandes, und Dr Ernst
Düb1i, Generaldirektor dı VON schen Eisenwerke, zugleich Präsident
des Arbeitgeberverbandes der Schweiz. Maschinen- und Metallindustrie,
nıcht möglıch geworden ware, we1l die christlichen. Gewerkschafiften
schwach? alleın C1M solche Vereinbarung durchzuführen.

Aufschlußreich sind die Überlegungen, mit denen die Gewerkschafts-
führer Aufklärungsschrift VO!' Jahr 1937 ihre C1SCNCH Leute
überzeugen suchten

Es 1ST un: bewußt da{fß überall dort NSCIC Mitglieder noch den alten Formen

gewerkschaftlicher Taktik befangen sind der inn un: Geıist dieses Abkommens nıcht
sofort begriffen wird un gründlıcher Aufklärung bedart alle au K Mitglieder
und darüber h1inaus die gesam(te Arbeiterschafitt der Maschinen- un: Metallindustrie VO:  -

der Notwendigkeit der geregelten Beziehungen 7zwiıschen Arbeitgeber un Arbeitnehmer
überzeugen.
Dıe Notwendigkeit dieser Beziehungen ergibt sich u zwingend AUS der

weltwirtschaftlichen Situation W1C6 aAus den politischen Wandlungen der Nachkriegszeıt.
Das große 1e]1 der Besserstellung der Arbeiterschafit durch gewerkschaftliche UOrganı-
Ssatt1onen der Welt hat durch Aufrichtung des Faschismus großen Industrieländern
N6 schwere Störung erfahren Miıt der Zerstörung der gewerkschaftlichen Organı-
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Form ender sgemeinschaft

satıonen Deutschland un! Italten S1NS 1NG Entrechtung dieser Arbeiterschaft Hand
1! Hand Die Entrechtung der Arbeiterschaft un: die damıt Verbindung stehende
Niederhaltung der Arbeitslöhne und Verschlechterung der übrigen Arbeitsbedingungen,
Verlängerung der Arbeitszeit teilweise bis aut und mehr Stunden, kommt einse1t1g
dem herrschenden System ZUugut und verschlechtert dıe Aussichten der anderen Industrie-
länder und besonders der schweizerischen Metall- un: Maschinenindustrie inter-
nationalen Konkurrenzkampf

In dieser Sıtuation mMusSsSen bei uns andere Methoden der Auseinanderset-
ZUng ”wischen Kapital un Arbeit, Unternehmer und Arbeiter Platz greifen, wWenn die
Schweiz ihre Stellung internationalen Güteraustausch behalten 111 Wır haben 1N11C

die Meınung gelten lassen, daß bei uns dıe gleichen Arbeitsbedingungen herrschen IMNUuS-

SCIL W1C den übrigen Konkurrenzländern Wır W1SSCNH, daß die schweizerische Ma-
schinenindustrie, dank iıhrer hervorragend qualifizierten Arbeiterschaft überall dort bes-
il konkurrenzfähig iSst die Qualität den Ausschlag g1ibt Deshalb brauchen WI1Ir dıe
Arbeitsbedingung uch nıcht auf das Nıveau der Diktaturstaaten herunterdrücken
lassen Die soziale Stellung der Arbeiterschafit MuUu: gehoben, ıhr gerechter Anteıl
der Güterproduktion gesichert werden. Dagegen sollte die Produktion. VO

allen andern Erschuüutterungen verschont werden. Dies ist der tiefe
1inn des abgeschlossenen Abkommens.

Wenn W1Ir annehmen, da{ß gelingen wird, den Frieden tür CIN1SC Jäahre sichern,
wird sıch schließlich irgendwo e1in Rüstungsstillstand einstellen. Die beschäftigungslose
Industrie wıird sich annn auf den Weltmarkt sturzen und WILr werden mit Kon-
kurrenzkampf{f rechnen haben, WI1C iıh die Welt noch 1116 gesehen hat Die Ma-
schinenindustrie der faschistischen Staaten, besonders Deutschlands, die sich während
der profitablen Rüstungskonjunktur glänzend ausstatten und auftf der Höhe des techni-
schen Fortschrittes halten kann, wird auftf Grund ihrer elenden Arbeitsbedingungen
unerhörten Preisdruck autf den Weltmarkt ausüben un: versuchen, die Industrie der
übrigen Länder vernichten Wır brauchen nıcht Sası  9 WwWas für Folgen 1e5 uch
tür CL Arbeiterschafit haben würde Es 1ST Zanz offensichtlich da{ß dieser Kampf
schäristen Lohndruck un damıt Verelendung der schweizerischen Arbeiterschafit be-
deuten würde.,

Die Getfahr WIr| WEN1ISCI groß SC1IMN, wenn der kurzen e1it der Rüstungs-
konjunktur gelingt der schweizerischen Maschinenindustrie aut dem Weltmarkt HOaiis

Absatzgebiete erobern und diese mMi1t Hıltfe ihrer hochwertigen Produkte halten.
Um dies ermöglıchen mu{ dieser Industrie G1  } auf Vernunifit und Erken-
nuns der Lage begründeter Arbeitsiri:ede herrschen Wır verstehen diesen
Arbeitsfrieden nıcht S} dafß der Arbeiterschaft gerechte Arbeitsbedingungen vorent-
halten werden sollen, NC1IN, die schlechten Löhne der Krisenjahre INUSSCH WeCS und
uch dıe übrigen Arbeitsbedingungen IinNnussen verbessert werden. Dieses jel kann ber
uch auft 1NC andere Weise erreicht werden, braucht keine Streiks, bei denen schließ-
lich doch das Erstrebte nicht erreicht wird

Es kann sich nıcht darum handeln, für den Moment 1560391 Vorteil herauszuholen, der
dann bei nächster Gelegenheit wieder doppelt verlorengehen soll W as WIr wollen, ist die
Herstellung des Arbeitsiriedens aut lange Frist, w as der Industrie ermöglıchen soll,
dısponieren; datür verlangen WI1ITLr VO  - dieser Seite Entgegenkommen be1 der Regelung der
Arbeitsbedingungen Wır 71ehen 1nNe freie Verständigung der staatlıchen Intervention
VOT Die eıt isSt längstens vorbei, Arbeitskämpfe M1T primıtıven Kampfmitteln g-
tührt werden können In den etzten Jahren hat der Staat allen größeren Arbeıits+-
kämpfen interveniert. Wır machen MI1 dem vorliegenden Abkommen den Versuch hne
staatliche Intervention die Beziehungen zwischen Unternehmer un: Arbeiterschaft
regeln, weil WIr davon überzeugt sınd da{(ß die Schaffung Vertrauensbasıs autf
direktem Wege besser erreicht werden kann
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iıbe Die fe N, ft1in ehört den Imp der
Erfolg Konfl tes VO  - Bedeutung sind Be1 den heutigen Ver fnissen W 1 S16

siıch stark den wenden, der mit alten Methoden glaubt Interessen rücksichts-
los verfechten können S1e WIr siıch die Unternehmer wenden, S16 wird sich
ber noch viel stärkerem Maße die Arbeiterschaft wenden, wWenNnn S16 die
gegenwärtige Situation nicht erkennt oder Sar mißbrauchen wollte.

Wır W1SSCNH, da{ß WIr uns miıt dem Abschluß dieses Abkommens der Maschinen-
und Metallindustrie über dıe friedliche Beilegung der Arbeitsstreitigkeiten tür HGc

Methoden einsetzen un da diese Methoden nıicht überall unseren Reihen be-
grifien werden. Es ware falsch, WwWeNnNn dieseN  u  n Methoden der gewerkschaftlichen
Auseinandersetzung, die übrigens Gewerbe schon lange gelten, als Schwäche auSSCc-
legt würden. Die finanzielle Stärke des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiter-
verbandes hätte erlaubt, schwere wirtschaftliche Kämpfe wochen-, J monatelang
führen. Dıes trifft ber uch auft den Arbeitgeberverband noch stärkerem Maße
Dazu hat der Arbeitgeberverband den Vorteıil der vollständigen und einheitlichen Ge-
schlossenheit. Es g1ibt dort keine verschiedenen Organisationen,sondern nur star-
ken und einheitlichen, fast b1is aut den. etzten UnternehmergeschlossenenVerband.

Der Schweizerische Metall- und Uhrenarbeiterverband hat allen Zeiten dıe
Interessen der Arbeiterschafit tatkräftig und mi1t Erfolg gewahrt. Er hat dabei uch TÜr
die Bedürfnisse und Schwierigkeiten der Industrie Verständnis aufgebracht. Er
Lut dies Übereinstimmung mit der tüchtigen und hochqualifizierten Arbeiterschaft,
die sich 1 ihren Betrieben jeder eıit fürdie gleichen Bestrebungen eingesetzt hat.

Das Abkommen, WI1IC vorliegt, ist ec1in Versuch, mit n!  ul  nMethoden un mıf
ehrlichen un vernünifitigen Absıchten, unter Berücksichtigung der schweizerischen
Volkswirtschaft, ohn- und Arbeitsiragen die bestmöglichste Lösung finden. Der
Eıinsatz aller derjenigen Kräfte, die die heutige Lage erkennen vermögen, ist not-

wendig, dem eingeleiteten Versuch fruchtbaren Entwicklung verhelfen.‘‘

Diesen Überlegungen un Notwendigkeiten suchte Nnun 4S „Friedens-
abkommen‘‘ (wıe der Zukunft me1st genannt wurde) V'O' 19 Julı 1937
gerecht werden. Es sollten auf der einen Se1ite die Grundlagen 1für e1Ne

dauernde, vertrauensvolle und der so7z1alen Entwicklung förderliche Zu-
sammenarbeit gelegt, anderseits aber eC1Ne allzu STAarre: Regelung,dıe weder
der großen Verschiedenheit der Betriebe och den Wechselfällen der Kon-
junktur Rechnung geiragen hätte, vermieden werden.

Der Inhalt des Friedensabkommens
Was besagt NU:  am} dieses „Friedensabkommen‘ Lehrreich ist schon der

Eıngang der Vereinbarung:
„1Im Bestreben, den ‚Interesse aller der Erhaltung un Fortentwicklung der

schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie Beteiligten liegenden Arbeitsfrieden
wahren, verpflichten siıch
der Arbeitgeberverband schweiz. Maschinen- un: Metall-Industrieller,
L’Union des industriels metallurgie du Canton de Geneve

C1NCIS e1ts
und die nachstehenden Arbeitnehmerverbände, nämlıich:
der Schweizerische Metall- und Uhrenarbeiter-Verband
der Christliche Metallarbeiterverband der Schweiz,
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Ze Arbe1ı

anderseits,
wichtige Meinungsverschiedenheiten un allfällige Streitigkeiten nach Ireu und Glauben
gegenseit1g abzuklären, nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung erledigen Z&
suchen und für ihrean Dauer unbedingt den Frieden wahren. Infolgedessen giltjegliche Kampfmaßnahme, W1C Sperre, Streik oder Aussperrung als ausgeschlossen, dies
auch bei allfälligen Streitigkeiten über Fragen des Arbeitsverhältnisses, die durch die
gegenwärtige Vereinbarung nıcht berührt werden.‘

Dann wird 1ı Punkten das Verfahren geregelt, ohne Gewalt ent-
stehende Dıitfferenzen erledigen.,

Meinungsverschiedenheiten und allfällige Streitigkeiten sind 1 erster
Linie Betrieb selbst behandeln. Dazu werden 1 allen Betrieben 93 SÖ
we1it möglıch, entsprechendder bisherigen Übung 1 der Maschinen- und
Metallindustrie‘“ Arbeiterkommissionen bestellt, deren Statuteneine dieser
Vereinbarung widersprechende Bestimmungen enthalten dürfen.

über die Betrieb keine_Strittige Fragen desArbeitsverhältnisses,
Eiınigung erzielt wurde, werden den Verbandsinstanzen Abklärung
und Schlichtung“ unterbreitet. Der Umkreis dieser Fragen ist ber
umschrieben un betrifft1Ur das eigentliche Arbeitsverhältnis:
a) Allgemeine Lohnänderungen, D Teuerungszulagen, wobei ber Mindest-, Durch-

schnitts- der Tariflöhne ausdrücklich ausgeschlossen werden, da die Grundlöhne
wESECN der großen Verschiedenheiten JC nach Landesgegend, Industrieart, Konkur-
renzverhältnissen uUSW.,. Nur auf dem _ Wege des indıyiduellen Dienstvertrages test-
gesetzt werden.

b Die Mehrarbeit und ihre Entlohnung.
C) Diıe allfällige EinführungdesBedaux-Systems den Betrieben, das sehr umstritten 1ist.

Die Gewährung bezahlter Ferien un Feiertagsentschädigungen. Für diese wurde
besonderen „ Verabredung‘‘ abgemacht, daß den Betrieben den Verbänden

„empiohlen‘ werde, ihren Arbeitern bezahlte Ferien und Feiertagsentschädigungen
Umfang estimmter Normen, 39  1€ als obere Grenze gelten“ gewähren. Und
wird hinzugefügt: ADie Gewährung vorgenannfter Leistungen setzen Oraus, da

der einzelne Betrieb' die: daraus entstehenden finanziellen Lasten tragen kann  66

Dıe Besprechung weıiterer Fragen 7wischen den Verbänden wurde
den ersten Jahren ur schr vorsichtig 1Ns‚Auge gefaßt. i Eeat Eın-

vers beider Parteien können welitere Fragen, die Änderung
eitigen all ECEMLEINEN Arbeitsbedingungen der Maschinen-

und allındustrie bezwecken, un dıie ach Ansıcht beiderPartei:en
inerAbklärung bedürfen, VO  5 den Verbandsinstanzen SCMEINSAM be-

werden und allfällıg Gegenstand besonderer Verabredung
bilden.“

’Tatsächlich wurden aut diese We1ise folgende Verabredungen getroffen,die aberebenfalls me1ist Nnur Empfehlungen die einzelnen Firmen
bedeuten:Arbeiterferien und‚ Feiertagsentschädigungen; Errichtung und
Speisung C1NC Soz1i1alfonds Zur Schaffung paritätischen Berutskasse
für Altersversicherung.
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Darvı

Erst 1949 geiraute ma sich einem eigenen Artikel er stzulegen:
‚„Die Parteien erklären sich übrigen bereit, VOo Fall Fall weıtere
wichtige Fragen, die die allgemeinen Arbeitsbedingungen der Maschinen-
und Metallındustrie betreffen, und die ach Meinung einer oder beider Par-
teien einer Abklärung bedürfen, 7wischen den Verbandsınstanzen geme1n-
Sa besprechen. Diese werden siıch hierbei ach Ireu und Glauben

e1ine öÖsung bemühen.‘‘
In diesem Sinne wurden gleichzeitig weilitere Verabredungen getrofifen

ber Beiträge des Arbeıitgebers dıe Krankenversicherung der Arbeiter,
und ber dıe Bezahlung VO  5 Ab;-enzen infolge Heırat, Gebqrt und "Lodes-
fällen

Können auch die Verbandsınstanzen keine Einigung herbeiführen, SI

werden dıe strittigen Fragen einer ch lıc Lie unterbreitet,
‚„deren Zweck darın besteht, kollektive Streitigkeiten ach Möglichkeit
1m Entstehen beizulegen und tunlichst e  eine Einigung erzielen.“ Die
Schlichtungsstelle ich AI einem ‚, mMIt richterlicher Un-
abhängigkeit ausgerüsteten Vorsitzenden‘‘ und Zzwe1 Unparteuschen. „Der
Vorsitzende wırd VION  = Fall Fall yemeInNsam VO|  - den Parteien bestellt Die
unparte1schen Mitglieder der Schlichtungsstelle werden VIO! Vorsitzenden
aut Grund getrennter Vorschlagslisten, dıe V den. Parteien jeweils e1inN-
gereicht werden, bestimmt.

Wohl die Verantwortung anders verlagern wird dann einem
Artikel bestimmt: „Kommt eiInNne Einigung nıcht zustande, ehnt
e1INe der Parke ® den Vermittlungsvorschlag der Schlichtungsstelle ab,
ist diese beiugt, 1mMm Rahmen dieser Vereinbarung einen Schiedsspruch
ällen, sotern beide Parte1ien vorher ausdrücklich erklärt haben, sich einem
solchen unterwerfen.‘”

Kıommt auch noch keine Einigung Zus/tande, ist noch e1Ine letzte
Instanz vorgesehen: „(Nur) Be1 allfälligen Lohnänderungen SOWL1E be1 der
Gewährung bezahlter FPerien und Feiertagsentschädigungen soll, sofern
keine Einiıgung VOLr der Schlichtungsstelle erfolgt ist, be1 ernsten Schwier1ig-
keiten und auftf Antrag einer Parte1i e1in Schiedsspruch auch ohne vorherige
Zustimmung beider Parte1ien (0781 einer besonderen Schiedsstelle gefällt und
verbindlıch erklärt werden. Es dartf sich dabe1 1Ur Ausnahmeftälle
handeln, für deren Erledigung eın anderer Weg en 1st.  c

We1se wıird ann hinzugefügt: ‚, VOr dem Schiedsspruch ist jede Aus-
einandersetzung in der Presse unterlassen.““

Wer ist I1U|  $ eigentlich durch diese Vereinbarung verpflichtet und WwW1e
wird ihre Eınhaltung gesichert? Wıe in den übrıgen "Teıilen. der Abmachung,

wird auch 1er VIO lem einer Art Von Gentlemans agreement autf
TIreu und Glauben abgestellt. Nıcht die einzelnen Mitglieder der Verbände
werden durch diese verpflichtet, sondern die Verbände selber, amıt s1Ee
ihren BEinflu(ß nach bestem Wissen und ew1ssenN. dieser Rıchtung geltend
machen. Art bestimmt:
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wach nder Berufsgemeinschaft
„Die Parteien [d die Verbände] übernehmen die Verpflichtung, ihre Mitglieder

ZUr Beachtung der Bestimmungen dieser Vereinbarung anzuhalten, widrigenfalls die
schuldige Parte1 vertragsbrüchig WIr|

Von jeder Parte1 wird ine Kaution VO Hr 250000.— als Garantiıe für die Ein-
haltung der Vereinbarung un als Siıcherheit für allfällige Konventionalstraten be1i der
Schweizerischen Nationalbank hinterlegt

Be1i Vertragsverletzung durch 1Ne Parte1ı hat eC1MN näher vereinbarendes Schieds-
gericht dıe fehlbare Parte1i 38gl Konventionalstrafe auszusprechen, deren öhe
der Bedeutung der Verletzung ANSCIMNCSSC 5SC1in mu{ Die Konventionalstrafe un die
auferlegten osten sind innert Monatsfrist nach Zustellung des Urteils leisten,
andernftalls die obsiegende Parte1ı den Betrag der Von der andern Parte1 geleisteten
Kaution be1 der Schweizerischen Nationalbank entnehmen kann Die betroffene Parte1i
hat alsdann den Fehlbetrag innert Monats{irist ersetzen

In Jahren 1STt diese Kaution noch Anspruch ZCNOM und och
ke1in Franken ausbezahlt werden

Es wıird dem Kundigen sofort auiffallen, daß dieses ‚„Friedens-Ab-
kommen‘‘ eLiwas Sanz anderes 1ist als Cin Gesamtarbeitsvertrag (Tarıf-
vertrag)

FPFormell gılt zunächst das Ganze als „Vereinbarung und nicht als klag-
barer und zivilrechtlich erzwingbarer Vertrag. Alles 1ST auft Arn und
Glauben‘‘ aufgebaut, die schweizerischen und überhaupt SCTIMAANL-
schen CC e große Raolle spielen.

Sodann 1st ber das Arbeitsverhältnis selbst eine CINZISC Bestimmung
getroffen Weder Löhne noch Kündıigungsfristen, weder Ferien noch Fe1ier-
tagsentschädigungen us  z werden dieser Vereinbarung geregelt sondern

geht die Bekundung des Wıllens f210 605 Zusammenarbeit und fried-
liıchen Regelung auttretender Spannungen aut dem (Ge-
b‚i©t des Arbeitsverhältnisses Für diesen friedlichen Austrag der Differenzen
wird C11I1C entsprechende Verfahrensordnung testgelegt.

DieGliederung dieser Verfahrensordnung i1St besonders bemerkenswert.
Zuerst sollen die Dıitferenzen Betrieb selbst bereinigt werden. Um auf
Arbeitnehmergseite hiefür e1in DECIQNECLES Organ schaffen, wıird
SAl vereinbart, daß Arbeiterkommissionen bestellt und mi1t den entsprechen-
den Befugnissen ausgestattet werden sollen. Cinem offiziellen Protokail
ber die Verhandlungen, das zugleich als Erklärung und Auslegung gilt,
wird Testgestellt: ‚„„Die Vereinbarung bedeutet CL Versuch dessen
Erfolg beide Vertragsparteien interessiert sind Be1 aller Interessenwahrung
der Vertragsparteien muß zuerst darauf Bedacht CNOMMEN werden, da{ß
die C E C SC e a 1 und dıe gute! Beziehungen 7zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer nıcht durch verbandspolitische Zrele gEStOrTt
werden! In diesem Sinne und entsprechend dem Grundsatz VO  } Ireu und
Glauben, auf den dıe Vereinbarung aufgebaut 1ST, sind deren Be-
stimmungen überhaupt nıcht politisch-propagandistischen Zwecken
nützen.66
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Erst ENnN Bet erziel
umgrenzter e1l dıe rban S1' weıtergegebe WCr-

C Dıie Verbände spielen aber NUur die Vermittler, S1C haben keine Ent-

scheidungsbefugnIis 1 den Betrieb hıneın, aUSSCHOMM:' die absolute Ver-
pflichtung, da{ß Gewaltmaßnahmen unterlassen sind

Weenn auch die Verbände dıie Einigung nıcht herzustellen vermögen, So
trıtt C1I C19CNS füren betreffenden Fall eingerichtete Schlichtungsstelle

Funktion. Erst WEeNN auch der Vermittlungsvorschlag der Schlichtungs-
stelle nıcht ZuUZielführt, kommt ZU,C1INCM verbindliıchen Schiedsspruch,
wobe1 ‚soch vorgesehen ist, daß die beiden Partetien vorher ausdrücklich
erklären haben, sıch C1Nem solchen unterwerfen wollen. Nur be-

E
sonderen Ausnahmefällen, ür deren Erledigung kein anderer Weg
finden :  ist, annn durch C 11 besondere Schiedsstelleauf Verlangen der

der beiden Partetien auch den. Wıllen der anderen C1N verbind-
lLicher Spruch gefällt werden.S

ber auch dieser Spruch ist 71ivilrechtlich nıcht erzwingbar. Um aber
dem Spruch und der SaNZCN Vereinbarung Nachdruck verscha{ifen,
haben beide Parteien Kaution bei der Nationalbank hinterlegt, dıe
CIM Konventionalstrafe ermöglicht..

Wıe man sieht, 1St 4S Gebäude völlig a 1fFreiwilligkeit und autf
freie Unterwerfung VO der untersten bis ZUr oberstenStute aufgebaut;
der Staat wirkt auf keiner Stute des Vermittlungsprozesses mit Trotzdem
hat das Verfahren Nun 7zwöltf Jahre. lang wırksam gearbeıitet und
gute Dienste geleistet.

Die Erfolge
Man könnte 7unächst vermuten, daß CN solche absolute Friedens-

pflicht, die der Arbeiterschaft ıhr bisher stärkstes Argument, nämlich den
Streik, mMit ihrer CISCHNECN Zustimmung entwindet, einer Erstarrung der
soz1alen Entwicklung tühren könte Aber das Gegenteil Wa  - atsäch-
lichder Fall NıchtNur 1st die Maschinenindustrie bezüglich der Lohnent-
wicklung hinter den übrigen "Te1ılen der schweizerischen Industrie, der
sıch mancherle1 Arbeitskämpfe abgespielt haben, niıcht zurückgeblieben,
sondern 21g mancherBeziehung selbst inıtiativ Ste konnte
sıch das nıcht blo{ wegcnh der Rüstungs-Konjunktur, sondern nicht zuletzt
gerade dank des gesicherten Frıedens leisten. SO Wr die Maschinenindustrie
die Trste der Schweiz, die auf breiter Basıs freiwillige Kıinderzulagen
vermittels CiNer beruflichen Ausgleichskasse eingeführt hat Sie hat
Einführung eCinNner parıtätischen Alterskasse für ihre Angehörigen An-
oriff DE  ? bıs ihr ann die Eidgenössische Altersversicherung
vorkam und erlaubte, die Gelder des gemehrten „Sozialfonds‘‘ anderen
Zwecken, W1C der Berufsausbildung, der Stellenvermittlung USW. ZU-

zuiühren.
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die ft
St rkun fahren, S1C durch Stre1i ‚soch dur Arbeit lo

ke belastet wurden. Dafür konnten S1C sich prächtige ertienheime 1
schönsten Gegenden der Schweiz eintrichten und ıhre SONsStLigCN soz1ale.
Einrichtungen ausbauen.
Selbst die Streiks wurden nıcht völlig unterbunden. Sie bliıeben aber aut

E1INE sehr geriINSC ahl und auft E Orte beschränkt, mit nur
ZWe1 Ausnahmen von SanNz kurzer Dauer und wurden 1 keinem Fall VO!
den gewerkschaftlichen Organısationen geschützt oder unterstützt Be-
zeichnenderwe1ise brachen diese Streiks zwe1l Städten der Welschen
Schweiz AausS, deren Arbeiterschaft politisch radikalisiert un den Iran-
7zösischen Kommunisten inspiriert, den freilich auch die Arbeitgeber-
schaft WECN1ISCI aufgeschlossen Dagegen wurden der gleichen Zeit
Tausende VOIL Fällen, und ZWar weit umtassenderer und günstigerer Art
durch Verhandlungen „nach "Ireu und Glauben‘‘, sC1 direkt 7wischen
Direktion und Arbeiterkommission der einzelnen Betriebe, sSc1 C selte-
Neren Fällen durch dıe Vermittlung der Verbände friedlich erledigt. In
ZaANZ WENLSCHFällen kam Schiedssprüchen, bezeichnenderweise
den gleichen ÖOrten, W auch Gewaltmaßnahmen nicht ausgeblieben

hne Zweiftfel hat diese egelung un der stärksten Indu-
str1e des Landes auch das soz1ale Klıma der übrigen Sektoren günstig
beeinflußt w Dr

wDer Klassenkampfgedanke 1ist allenthalben stärker zurückgetreten
W 11 auch noch keineswegs völlig überwunden ist un die Bere1t-
chait, das Geme1insame ber dem ITrennenden schen und auch C-
C11S5S4am gütlich : regeln ist gewachsen, WOZUu freilich auch die Bedrohung
durch das Kriegsgeschehen beigetragen hat Die Gesamtarbeitsverträge 8haben inhaltliıch Fülle ZCWONNCN, und man 1st verschiedentlich ‚ dazu
gekommen nıcht bloß SEMCINSAMIC Verabredungen, sondern auch dauernde
ZEMECINSAMIC Urgane und Einrichtungen schaffen,die der allmählich
keimenden Gesinnung Ausdruck und Betätigungsfeld geben. Die
Neigung, alles mit Gewalt oder durch den Staat regeln, hat uch bei
den Gewerkschaften entschieden abgenommen. Es 1st 7zumal den Ge-
werkschaften zuzubilligen, dafß Von Anfang diese Auswirkung auft
das Gesamtwohl das Volkes 111585 Auge gefalt un bejahthaben

Wahrscheinlich ware ohne diesen Umschwungder allgemeinen Haltung
auch4S Stabilisierungsabkommen nıcht möglich CWCSCH, 4S

Schritt 1 der Selbstregulierung der Wırtschaft, berauf 1e]
weiteren Ebene und mit noch stärkerer nationaler Zielsetzung bedeutet.

ber das Stabilisierungsabkommen berichtet weiterer Beitrag ım nächsten He{it
Die Schriftleitung,
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